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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Politische Grundfragen

Verfassungsfragen

Nachdem sich der Regierungsrat von Appenzell-Ausserrhoden für die Totalrevision der
aus dem Jahre 1908 stammenden Verfassung ausgesprochen hatte, befürwortete auch
der Kantonsrat diesen Entscheid. Wichtigste Fragen einer allfälligen Totalrevision, über
deren Durchführung die Landsgemeinde 1991 entscheiden soll, wären die Beibehaltung
der Landsgemeinde, die Einführung des Proporzwahlrechts, die Einführung kultureller
und umweltschützerischer Anliegen sowie die vollamtliche Regierungstätigkeit. 1

KANTONALE POLITIK
DATUM: 30.10.1990
MATTHIAS RINDERKNECHT

An der Landsgemeinde in Appenzell Ausserrhoden gab das Volk grünes Licht zur
Totalrevision der Kantonsverfassung. Der Kantonsrat wählte eine breit abgestützte
Verfassungskommission, welche Thesen und einen entsprechenden Entwurf
ausarbeiten soll. 2

KANTONALE POLITIK
DATUM: 31.01.1991
MATTHIAS RINDERKNECHT

Die Verfassungskommission von Appenzell Ausserrhoden hat freie Hand beim weiteren
Vorgehen bezüglich der Ausarbeitung von Verfassungsentwürfen erhalten. Weder über
die Beibehaltung der Landsgemeinde noch über den Zeitpunkt der Vernehmlassung
wollte der Kantonsrat einen Vorentscheid fällen. 3

KANTONALE POLITIK
DATUM: 21.10.1992
MATTHIAS RINDERKNECHT

Die Verfassungskommission des Kantons Appenzell Ausserrhoden legte den Entwurf
für eine neue Staatsverfassung vor. Wesentliche Neuerungen betreffen unter anderem
die Erweiterung der Volksrechte; künftig soll jede Bürgerin und jeder Bürger mittels der
sogenannten Volksdiskussion zu einer Landsgemeindevorlage persönlich im
Kantonsparlament Stellung nehmen können. Besonders kontrovers war der Vorschlag,
Ausländern, die über zehn Jahre in der Schweiz und mindestens fünf Jahre im Kanton
ihren Wohnsitz haben, das Stimmrecht auf Gemeindeebene zu erteilen. In bezug auf die
Behördenwahlen sieht der Entwurf einerseits die Verlängerung der Amtsdauer der
Regierungsräte von einem auf drei Jahre vor, andererseits soll aber auch die Volkswahl
des Ständerats an der Landsgemeinde eingeführt werden. Die Förderung der
Gleichstellung von Mann und Frau wurde explizit festgeschrieben, ohne jedoch
Quotenregelungen einzuführen. Wie im Kanton Bern machten sich gewisse religiöse
Kreise für die Erwähnung von Gott in der Präambel stark. Im Berichtsjahr konnte die
Vernehmlassung zum Entwurf noch nicht abgeschlossen werden. 4

KANTONALE POLITIK
DATUM: 16.06.1993
MATTHIAS RINDERKNECHT

In Ausserrhoden konnten hinsichtlich der neuen Kantonsverfassung sowohl die erste
Lesung im Kantonsrat wie auch die als "Volksdiskussion" bezeichnete, die gesamte
Wohnbevölkerung umfassende öffentliche Vernehmlassung abgeschlossen werden. Der
daraus hervorgegangene Entwurf lehnt sich weitgehend an die von der ebenfalls aus
breiten Teilen der Bevölkerung zusammengesetzten Verfassungskommission
unterbreitete Vorlage an. Hinsichtlich der umstrittensten Punkte entschied sich der
Kantonsrat in folgendem Sinne: Die neue Verfassung soll eine jedoch nicht als
"Präambel" bezeichnete Einleitung mit der Nennung Gottes erhalten; das Amt des
Regierungsrats ist in Zukunft mit der Zugehörigkeit zu einer Gemeindebehörde
unvereinbar; entgegen dem Antrag der Verfassungskommission soll der Titel
"Landammann" beibehalten und die Regierung weiterhin jährlich von der
Landsgemeinde gewählt werden; der Kantonsrat wird auf 65 Mitglieder vergrössert; die
Zahl der nötigen Unterschriften für Initiativen wird auf 300 erhöht; die Landsgemeinde
verliert die Kompetenz zur Bestimmung von Budget und Steuerfuss, erhält dafür aber
das Recht, den Ständerat zu wählen; die Entscheidung über die Einführung des aktiven
kommunalen Stimm- und Wahlrechts für die ausländische Mitbevölkerung bleibt den
Gemeinden vorbehalten, ausserdem soll diese Frage an der Landsgemeinde losgelöst
von der Verfassung behandelt werden; die von der Verfassungskommission formulierten
Sozialziele bleiben erhalten. Als letzte Instanz wird die Landsgemeinde 1995 über die
neue Verfassung zu befinden haben. 5

KANTONALE POLITIK
DATUM: 22.12.1994
DIRK STROHMANN
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Am 25. Juni nahmen die Stimmberechtigten in Sankt Gallen die Erarbeitung einer
neuen Kantonsverfassung in der Legislaturperiode 1996-2000 grundsätzlich an, und
zwar mit einer Mehrheit von 78,7% der Stimmen. Die Frage, ob diese in die Kompetenz
des Grossen Rats gestellt oder zu diesem Zweck eigens ein Verfassungsrat gebildet
werden solle, wurde zugunsten des bestehenden Gremiums entschieden: 56,4% der
Stimmberechtigten sprachen sich für den Grossen Rat aus, 47,7% für einen
Verfassungsrat. In Appenzell Ausserrhoden wurde die neue Kantonsverfassung am 30.
April von der Landsgemeinde angenommen. In Neuenburg sprach sich der Grosse Rat
für die Revision der bestehenden Kantonsverfassung aus dem Jahre 1858 aus. Zu
diesem Zweck soll eine konstituierende Versammlung geschaffen werden, die auf
Mitglieder des Grossen Rates beschränkt werden soll. In Schaffhausen schliesslich hiess
der Grosse Rat die Einleitung des Verfahrens zur Totalrevision der Kantonsverfassung
gut. 6

KANTONALE POLITIK
DATUM: 03.10.1995
DIRK STROHMANN

In der Sommersession genehmigte der Ständerat sowohl die Totalrevision der
Ausserrhoder Verfassung wie die Verfassungsänderungen in den Kantonen Zürich,
Luzern, Glarus, Schaffhausen, Appenzell Innerrhoden, Aargau, Genf und Jura. Der
Nationalrat folgte ihm darin im Herbst. 7

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 16.09.1996
DIRK STROHMANN

Der Bundesrat beantragte dem Parlament die Genehmigung der am 14. Dezember 1997
vom Volk angenommenen totalrevidierten Verfassung des Kantons Tessin, was der
Ständerat noch im Berichtsjahr vollzog. Die Bundesversammlung stimmte zudem den
Verfassungsänderungen in den Kantonen Luzern, Obwalden, Schaffhausen, Waadt und
Zug sowie den vom Bundesrat im Berichtsjahr neu vorgelegten teilrevidierten
Verfassungen von Appenzell Ausserrhoden, Graubünden und Uri zu. 8

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 16.09.1998
HANS HIRTER

Als Zweitrat genehmigte auch der Nationalrat die am 14. Dezember 1997 vom Volk
angenommene totalrevidierte Verfassung des Kantons Tessin. Die Bundesversammlung
hiess im Berichtsjahr ferner die teilrevidierten Verfassungen der Kantone Luzern,
Nidwalden, Glarus, Basel-Land, Schaffhausen, Appenzell Ausserrhoden, Graubünden
und Aargau und später auch noch diejenigen von Zürich, Obwalden, Solothurn, Waadt
und Genf gut. 9

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 03.03.1999
HANS HIRTER

Föderativer Aufbau

Beziehungen zwischen Bund und Kantonen

In aller Regel wirft die Gewährleistung der kantonalen Verfassungsänderungen nach
Abstimmungen durch das nationale Parlament keine hohen Wellen. Aufgrund
umstrittener Volksentscheide in den Kantonen Bern und Tessin herrschte aber in der
Frühlingsession insbesondere im Nationalrat grosser Diskussionsbedarf. Im Kanton Bern
hatte im November 2013 eine Initiative der jungen SVP, die ein Verbot von
Einbürgerungen für Kriminelle, Sozialhilfeempfänger und Personen ohne
Aufenthaltsbewilligung forderte, überraschend eine Mehrheit erhalten. 
Im Kanton Tessin war im September 2013 ein kantonales Vermummungsverbot
gutgeheissen worden, das Burka- und Niqabträgerinnen als Zielgruppe anvisierte. Der
Bundesrat hatte in seiner Botschaft in beiden Fällen eine Gewährleistung empfohlen.
Eine links-grüne Minderheit der SPK-NR argumentierte jedoch, dass die Verweigerung
der Einbürgerung von Sozialhilfeempfängern eine Diskriminierung darstelle und ein
generelles Verhüllungsverbot der Religionsfreiheit widerspreche und
unverhältnismässig sei. In der Debatte erinnerte Bundesrätin Simonetta Sommaruga
daran, dass die Aufgabe des eidgenössischen Parlaments lediglich sei, zu beruteilen, ob
eine kantonale Verfassung bundesrechtskonform umgesetzt werden könne – und nicht,
ob man mit der Änderung einverstanden sei oder diese gut finde. Der Bundesrat sei
sowohl im Falle des Kantons Tessin als auch des Kantons Bern zum Schluss gekommen,
dass eine sorgfältige Umsetzung der von der Mehrheit der kantonalen Bevölkerung
angenommenen Verfassungsänderungen durchaus im Sinne des Bundesrechts möglich
sei. Aus diesem Grund seien die kantonalen Verfassungen zu gewährleisten. Die beiden
Minderheitenanträge wurden in der Folge mit 131 zu 42 Stimmen (bei 13 Enthaltungen)
im Falle des Kantons Bern bzw. mit 117 zu 56 Stimmen (bei 12 Enthaltungen) im Falle des
Kantons Tessin abgelehnt und alle Verfassungen gewährleistet. 

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 11.03.2015
MARC BÜHLMANN
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Im Ständerat stand – neben den Verfassungsänderungen in den Kantonen Bern und
Tessin – noch eine weitere kantonale Änderung im Fokus. Bei der Abstimmung vom
November 2013 über die Aufnahme eines Verfahrens für eine Zusammenarbeit
zwischen dem Kanton Jura und Gemeinden aus dem Berner Jura wurde im Kanton Jura
ein neuer Verfassungsartikel angenommen, mit dem die Aufnahme eines
Fusionsprozesses angestossen werden soll. Weil aber die Stimmbevölkerung im Berner
Jura zeitgleich ein solches Verfahren ablehnte, wäre der Artikel in der jurassischen
Verfassung eigentlich hinfällig. Die Frage war nun, ob ein solcher hinfälliger Artikel
gewährleistet werden soll. Bundesrätin Simonetta Sommaruga legte in der
ständerätlichen Beratung dar, dass die Gewährleistung formaljuristisch nicht daran
gebunden sei, ob ein Artikel umgesetzt werde oder nicht, sondern lediglich bedeute,
dass eine Änderung mit der Bundesverfassung konform sei. Die Tatsache, dass die
Regierung des Kantons Jura in einem Schreiben signalisiert habe, dass dieser Artikel
nicht zur Anwendung kommen werde, stehe einer Gewährleistung nicht im Wege.
Anders als im Jahr 1977, als ein ähnlicher Artikel nicht gewährleistet worden war, gehe
es im zur Diskussion stehenden Artikel ja nicht um die Idee, Berner Gebiete in das
Gebiet des Kantons Jura einzubinden, sondern eben lediglich um den Anstoss eines
Prozesses. Die Regierung des Kantons Jura habe deutlich signalisiert – unter anderem
auch mit der Sistierung des jährlichen Berichts über die Wiederherstellung des Juras an
das jurassische Parlament –, dass es den neuen Artikel als gegenstandslos betrachte
und keine Ansprüche daraus ableite. Eine Nicht-Gewährleistung dieses Artikels, so
Sommaruga weiter, käme einer Negierung des jurassischen Volkswillens gleich, für die
es keine rechtliche Begründung gäbe. Auch im Ständerat wurden in der Folge alle
Kantonsverfassungen gewährleistet. Keinen Anlass zu Diskussionen hatten die
Verfassungsänderungen in den Kantonen Uri, Solothurn, Basel-Stadt, Basel-Landschaft,
Appenzell Ausserrhoden, Appenzell Innerrhoden und Waadt gegeben. 10

La CIP-CN propose d'adopter le projet d'arrêté fédéral accordant la garantie fédérale
aux constitutions révisées des cantons d'Uri, Bâle-Campagne et Appenzell Rhodes-
Intérieures. Son examen a révélé que les constitutions cantonales remplissaient les
conditions requises pour l'octroi de la garantie. Le Conseil national, tout comme le
Conseil des Etats, a adhéré, sans discussion, au projet du Conseil fédéral. Dès lors, la
garantie fédérale est accordée aux constitutions cantonales révisées. 11

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 06.06.2018
DIANE PORCELLANA

1) NZZ, 26.9.90; SGT, 26.9.und 30.10.90
2) SGT, 31.1., 25.4. und 26.9.91
3) NZZ, 18.3.92; SGT, 19.5., 23.6., 26.8. und 21.10.92.
4) SGT, 21.4., 12.5., 15.5. und 19.5.93; BaZ, NZZ und TA, 16.6.93.
5) SGT, 17.1., 14.2., 2.3., 30.3., 12.4., 21.6., 24.6., 5.7.-7.7., 15.12. und 20.12.94; NZZ, 22.6. und 6.7.94.
6) AR: SGT, 2.5.95. NE: Express, 3.10.95. SH: SN, 17.1.95.; SGT, 26.6.95.
7) Amt. Bull. NR, 1996, S.1319ff.; Amt. Bull. NR, 1996, S.1320.; Amt. Bull. StR, 1996, S.287ff.; Amt. Bull. StR, 1996, S.290f.
8) Amt. Bull. NR, 1998, S.1192f.; Amt. Bull. NR, 1998, S.2443f.; Amt. Bull. StR, 1998, S.1037f.; Amt. Bull. StR, 1998, S.1172f.; Amt.
Bull. StR, 1998, S.167f.; BBI, I, 1998, S.219; BBI, IV, 1998, S.13597f.; BBI, IV, 1998, S.3945ff.; BBI, V, 1998, S.5494ff.
9) Amt. Bull. NR, 1999, S.1043f.; Amt. Bull. NR, 1999, S.74f.; Amt. Bull. StR, 1999, S.417f.; Amt. Bull. StR, 1999, S.890f.; BBI, I,
2000, S.131f.; BBI, III, 1998, S.2514ff.; BBI, III, 1999, S.2586; BBI, VI, 1998, S.5397ff.; BBI, VI, 1999, S.5181f.
10) AB NR, 2015, S. 271ff.; AB SR, 2015, S. 73ff.; Bericht SPK-NR vom 22.2.15; NZZ, 14.2., 12.3.15
11) BO CE, 2018, p.308; BO CN, 2018, p.831; Rapport de la CIP-CN
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